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Öffentliche Bekanntmachung 
des Bundesministeriums für Ge-
sundheit (BMG) 

Künstliche Intelligenz in der professionellen Langzeitpflege: Eva-

luation möglicher Be- und Entlastungseffekte des pflegerischen 

Personals 

veröffentlicht am 25.02.2021 

auf www.bund.de und 

www.dlr.de/pt/desktopdefault.aspx/tabid-11212/pro-0480/ 

1 Ziel der Förderung 

In Deutschland ist der Trend eines steigenden Pflegebedarfs deutlich erkennbar. Dieser wird unter anderem 

durch den demografischen Wandel hervorgerufen und stellt das Pflegesystem vor enorme Herausforderun-

gen. Deshalb gilt es auch in der Langzeitpflege die positiven Potentiale der Digitalisierung verstärkt zu nut-

zen, um Pflegeberufe attraktiver zu gestalten und die Pflegekräfte zu entlasten. Es bedarf neuer Konzepte 

und Ideen, wie zukünftig dem Mangel an Pflegekräften begegnet werden kann. Ein möglicher Ansatzpunkt 

könnte in der Nutzung des Einsatzes von künstlicher Intelligenz (KI) liegen, der im Zentrum der Forschungs-

landschaft zur Digitalisierung steht. 

 

Die vorliegende Bekanntmachung zielt deshalb auf die Verbesserung der pflegerischen Versorgung durch 

den Einsatz neuer datengestützter Technologien, insbesondere der KI, ab. Um die Effekte erfolgreicher und 

nutzenstiftender Integration von KI in der Pflege zeigen zu können, bedarf es entsprechender Untersuchun-

gen und neuer Erkenntnisse zum Einsatz und zur Nutzung von KI im Pflegealltag. Pflegerisches Personal 

verbringt einen erheblichen Teil seiner Arbeitszeit mit repetitiven Aufgaben wie Dokumentation, Koordi-

nation und Planung der Pflege. Gerade aufgrund der starken Regelhaftigkeit solcher Tätigkeiten haben KI-

Anwendungen an dieser Stelle theoretisch ein deutliches Entlastungspotential für das Personal. Dieses liegt 

vor allen Dingen darin, dass dann mehr Zeit für die Kernkompetenzen der Pflege, wie die zwischenmensch-

liche Interaktion, frei wird und so auch die Attraktivität der Arbeit in der Pflege gestärkt werden kann. Frei-

gewordene zeitliche Ressourcen und personelle Kapazitäten können für die pflegerische Betreuung sowie 

für eine gesundheitsförderliche Arbeitsgestaltung genutzt werden. Neben der Entlastung bei administrati-

http://www.bund.de/
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ven Tätigkeiten kann KI ggf. auch bei komplexen Problemstellungen Unterstützung bieten. Über die Entlas-

tung und Unterstützung von pflegerischem Personal hinaus könnte KI zudem dazu beitragen, die Qualität 

der Versorgung zu verbessern.  

 

Das BMG plant daher Implementierungs- und Evaluationsprojekte zu fördern, die ermitteln, inwiefern An-

wendungen mit KI das Pflegepersonal in der beruflichen Arbeit konkret be- bzw. entlasten. Dadurch sollen 

auch neue Erkenntnisse und Indizien hinsichtlich Kosten- und Nutzeneffekte gewonnen werden. Auf dieser 

Basis können zukünftig Handlungsempfehlungen für eine sinnvolle Integration von Anwendungen mit KI 

in die Pflegearbeit abgeleitet und Konzepte entwickelt werden, welche die Einführung und Umsetzung ent-

sprechender Lösungen unterstützen. Der Fokus dieser Bekanntmachung liegt auf der Langzeitpflege.  

 

2 Gegenstand der Förderung 

Die vorliegende Bekanntmachung sieht vor, Projekte zu fördern, die Effekte beim Einsatz bzw. in der kon-

kreten Erprobung von KI-Anwendungen in der Versorgungspraxis von Langzeitpflegenden untersuchen. 

Zunächst soll ein geeignetes methodisches Konzept entwickelt werden, auf dessen Basis Be- und Entlas-

tungseffekte durch KI-Anwendungen im Pflegealltag für das pflegerische Fachpersonal evaluiert werden 

können. Unter Umständen können auch mehrere interagierende Lösungen zeitgleich Gegenstand des Pro-

jektes sein. Wichtig ist, dass die KI-Anwendung für das pflegende Personal direkt erfahrbar wird, um kon-

krete positive bzw. negative Effekte in der Versorgung erfassen zu können. Hierbei sollten möglichst auch 

Daten aus der Versorgung genutzt werden. Die dem Projekt zugrundeliegenden Fragestellungen und Er-

kenntnisziele sind in der Skizze konkret darzulegen. Sowohl die Zielsetzungen als auch die geplanten Me-

thoden und Konzepte zur Umsetzung sollen plausibel dargestellt werden.  

Die zu untersuchenden KI-Anwendungen sollen über reine digitale Anwendungen hinausgehen und Me-

thoden der KI bzw. des maschinellen Lernens einsetzen. Im Rahmen dieser Förderung liegt der Fokus auf 

der Unterstützung und Entlastung des pflegerischen Personals. Denkbare Einsatzszenarien sind beispiels-

weise KI-basierte Pflegedokumentation mit Sprachsteuerung, unterstützende Systeme zur Personalplanung 

oder eine KI-basierte Pflegeberatung. KI-Anwendungen, die für die Pflegebedürftigen selbst oder deren An-

gehörige entwickelt wurden, werden hier demnach ausgeschlossen.  

Zur Analyse der Effekte der KI-Anwendung auf die Be- und Entlastung des pflegerischen Personals können 

unter anderem folgende Themenbereiche vertieft bearbeitet werden: 

• die Untersuchung von Erwartungen und Bedarfen seitens der involvierten Akteure in Bezug auf die 

betrachteten KI-Lösungen und deren Effekte auf den Einsatz und die Nutzung der Anwendungen 

• die Implementierung eines KI-Systems in einer konkreten Versorgungsumgebung unter Analyse 

der damit verknüpften Ressourcen und Anforderungen (inkl. Schulungs- oder Fortbildungsbedarf) 
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• die Analyse der Auswirkungen im Hinblick auf die Nutzung der pflegerischen KI-Anwendung un-

ter Einbezug wissenschaftlicher Gütekriterien wie beispielsweise Dauer, Ergebnisqualität, Infor-

mationsvollständigkeit, Nutzerorientierung, Usability, Weiterentwicklung des pflegerischen All-

tags etc. 

• die Identifizierung und Abschätzung von Kosten- und Nutzeneffekten der untersuchten KI-An-

wendung bzw. KI-Anwendungen in der Praxis sowie die Ableitung konkreter Handlungsempfeh-

lungen für Transformationsprozesse 

• die gesundheitsökonomische Bewertung der Effekte der KI-Anwendung auf die Strukturen, Pro-

zesse, Qualität, Kosten und Wirtschaftlichkeit der pflegerischen Langzeitversorgung 

Die Auflistung ist nicht abschließend. Förderinteressenten werden explizit ermutigt, weitere Themenberei-

che und Fragestellungen in Bezug auf den genannten Schwerpunkt vorzuschlagen und zu erforschen. 

Rahmenbedingungen und Voraussetzungen zur Durchführung der Projekte 

Unabhängig von der konkreten Fragestellung und der Zielsetzung des Vorhabens sind die folgenden Rah-

menbedingungen zu beachten.  

• In dem Projekt muss mindestens eine Anwendung unter Einbezug einer KI in der Versorgungs-

praxis getestet werden. Dabei liegt der Fokus auf einer Entlastung und Unterstützung für das pfle-

gerische Personal in der Langzeitpflege. 

• In dem Projekt müssen Be- bzw. Entlastungseffekte, die durch den Einsatz der KI-Anwendung 

entstehen, evaluiert werden. Mögliche Kosteneffekte sollen ebenfalls aufgezeigt werden. 

• Für die Evaluation der Effekte muss ein wissenschaftlich-methodisch nachvollziehbares und vali-

des Konzept aufgestellt werden. 

• Die Gewährleistung von Barrierefreiheit ist bei sämtlichen Überlegungen grundsätzlich zu be-

rücksichtigen.  

• In dem Projekt muss der Grundsatz standardmäßig offener Daten berücksichtigt werden. Wissen-

schaftliche Daten sind auffindbar, zugänglich, interoperabel und wiederverwendbar zu gestalten 

(die sogenannten FAIR Prinzipien müssen Berücksichtigung finden). Internationale Standards (z. 

B. FHIR) sind anzuwenden. 

• Die Checkliste „Gender Mainstreaming bei der Durchführung von Forschungs- und Modellvorha-

ben des BMG“ ist durchgängig zu berücksichtigen (https://www.forschung-bundesgesundheitsmi-

nisterium.de/dateien/foerderung/bekanntmachungen/checkliste-gender-fue.pdf). 

Von einer Förderung ausgeschlossen sind KI-Anwendungen für Pflegebedürftige wie beispielsweise App-

basierte Therapieangebote zur Stärkung der kognitiven und kommunikativen Fähigkeiten, solange sie 

nicht konkret darauf abzielen, das Personal zu entlasten. Gleiches gilt für Anwendungen, die primär für 

Angehörige entwickelt sind. Des Weiteren sind bereits anderweitig geförderte Projekte sowie bereits lau-

fende Projekte von einer Förderung im Rahmen der vorliegenden Bekanntmachung ausgeschlossen.  

https://www.forschung-bundesgesundheitsministerium.de/dateien/foerderung/bekanntmachungen/checkliste-gender-fue.pdf
https://www.forschung-bundesgesundheitsministerium.de/dateien/foerderung/bekanntmachungen/checkliste-gender-fue.pdf
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3 Zuwendungsempfänger 

Antragsberechtigt sind Einrichtungen und Träger, staatliche und nichtstaatliche (Fach-)Hochschulen, au-

ßeruniversitäre Forschungseinrichtungen, gemeinnützige Körperschaften (z. B. eingetragene Vereine, Stif-

tungen und gemeinnützige GmbHs) sowie Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft. Forschungseinrich-

tungen, die gemeinsam von Bund und Ländern grundfinanziert werden, sowie Ressortforschungseinrich-

tungen kann nur unter bestimmten Voraussetzungen eine Projektförderung für ihren zusätzlichen pro-

jektbedingten Aufwand bewilligt werden. Grundsätzlich wird kein Recht auf Förderung eingeräumt. 

 

4 Fördervoraussetzungen 

Ein Eigeninteresse wird vorausgesetzt. Dieses ist durch die Einbringung eines Eigenanteils in Höhe von 

mindestens 10 % der in Zusammenhang mit dem beantragten Projekt stehenden Ausgaben deutlich zu 

machen. Bei Zuwendungen an Unternehmen sind ggf. die Beihilferichtlinien der EU zu beachten. 

Für die Durchführung von Vorhaben mit mehr als einem Partner bilden die Antragsteller einen Verbund. 

Die Verbundpartner müssen ihre Rechte und Pflichten, die sich aus dem Vorhaben ergeben, in einem 

schriftlichen Kooperationsvertrag regeln. Weitere Details sind dem „Merkblatt zur Kooperationsvereinba-

rung von Verbundprojekten“ zu entnehmen. Alle Verbundpartner, auch die, die Forschungseinrichtungen 

im Sinne von Artikel 2 (Nummer 83) Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (AGVO) sind, stellen si-

cher, dass im Rahmen des Verbundes keine indirekten (mittelbaren) Beihilfen an Unternehmen fließen. 

Dazu sind die Bestimmungen von Nummer 2.2 des FuEuI Unionsrahmens zu beachten. 

Die Auswahl erfolgt in einem offenen Wettbewerb unter Hinzuziehung externer Expertinnen und Exper-

ten nach den im Folgenden genannten Förderkriterien.  

Wissenschaftliche Qualität 

Das vorgeschlagene Vorhaben muss den aktuellen Stand der Forschung berücksichtigen und darauf auf-

setzen. Es muss dazu beitragen, das vorhandene Wissen über die Effekte von KI-Anwendungen zur Entlas-

tung des pflegerischen Personals zu vergrößern.  

Methodische Qualität und Machbarkeit  

Die Vorhabenbeschreibung muss von hoher methodischer Qualität sein. Es ist darzulegen, dass in der Ge-

samtförderdauer (siehe 5. Umfang der Förderung) belastbare Aussagen zu den gewählten Fragestellungen 

zu erreichen sind. Dementsprechend muss der Arbeits- und Zeitplan realistisch und in der Laufzeit des 

Vorhabens durchführbar sein. Risiken in Bezug auf nicht zeitgerecht zur Verfügung gestellte Infrastruktur-

komponenten müssen bereits im Antrag adressiert und entsprechende Kontingenzpläne vorgelegt werden.  
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Forschungsinfrastruktur und Kooperationspartner  

Um die angesprochenen Themenfelder zielführend zu bearbeiten, muss ggf. der Zugang zu entsprechen-

den Versorgungseinrichtungen bzw. der Zugriff und Nutzungsmöglichkeiten notwendiger Sekundärdaten 

geklärt sein. Für das Vorhaben relevante Kooperationspartner sind in das Projekt einzubeziehen. Es sind 

schriftliche Kooperationszusagen vorzulegen. 

Partizipation 

Elemente zur Partizipation relevanter Akteure der Pflegebranche bei der Entwicklung des Konzeptes sind 

ausdrücklich erwünscht und sollten, falls vorgesehen, als Bestandteile des Konzeptes sowie im Zeit- und 

Arbeitsplan erläutert werden. Dies können z. B. Einrichtungsleiterinnen und -leiter sein, die Angaben zur 

Praxistauglichkeit der entwickelten Konzepte machen können. 

Expertise und Vorerfahrungen  

Die Förderinteressenten müssen durch einschlägige Erfahrungen und Vorarbeiten zur Thematik ausgewie-

sen sein.  

Nachhaltigkeit 

Die Vorhabenbeschreibung muss Vorstellungen zur Weiterführung des erprobten Ansatzes auch nach Be-

endigung des Modellvorhabens sowie Ideen für eine mögliche Ausweitung bzw. Übertragbarkeit der Er-

gebnisse beinhalten. Dies muss im Konzept ausreichend thematisiert werden. Flankierende Maßnahmen 

zur breiteren Bekanntmachung und Umsetzung der Ergebnisse sind gewünscht. 

Beitrag zur Weiterentwicklung der medizinischen Versorgung 

Die Antragstellerinnen und Antragsteller müssen nachweisen, wie die Ergebnisse des Vorhabens genutzt 

werden können, um die pflegerische Versorgung weiter zu entwickeln und das pflegerische Personal zu 

unterstützen und entlasten.  

Genderaspekte 

Im Rahmen der Vorhabenplanung, -durchführung und -auswertung sind Genderaspekte durchgängig zu 

berücksichtigen. 

 

5 Umfang der Förderung 

Für die Förderung der Projekte kann grundsätzlich über einen Zeitraum von bis zu 42 Monaten eine nicht 

rückzahlbare Zuwendung im Wege der Projektförderung gewährt werden.  

Das Projekt soll spätestens zum 01. Juli 2021 starten.  
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Zuwendungsfähig sind der vorhabenbedingte Mehraufwand wie Personal-, Sach- und Reisemittel sowie 

(ausnahmsweise) projektbezogene Investitionen, die nicht der Grundausstattung zuzurechnen sind. Aufga-

benpakete können auch per Auftrag oder mittels Weiterleitungsvertrags an Dritte vergeben werden. Nicht 

zuwendungsfähig sind Ausgaben für grundfinanziertes Stammpersonal.  

Für die Festlegung der jeweiligen zuwendungsfähigen Kosten im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit 

muss die AGVO berücksichtigt werden (siehe Anlage). 

Bemessungsgrundlage für Hochschulen, Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen und vergleichbare 

Institutionen sind die zuwendungsfähigen projektbezogenen Ausgaben, die individuell bis zu 100 % geför-

dert werden können. 

Bemessungsgrundlage für Zuwendungen im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit sind die zuwen-

dungsfähigen projektbezogenen Kosten, die – je nach Anwendungsnähe des Vorhabens – anteilfinanziert 

werden können. Es wird eine angemessene Eigenbeteiligung – grundsätzlich mindestens 50 % der entste-

henden zuwendungsfähigen Kosten – vorausgesetzt. 

Die Bemessung der jeweiligen Förderquote im Rahmen einer wirtschaftlichen Tätigkeit muss die AGVO 

berücksichtigen (siehe Anlage). 

 

6  Rechtsgrundlage 

Die Gewährung von Fördermitteln erfolgt nach Maßgabe der §§ 23 und 44 der Bundeshaushaltsordnung 

(BHO) und den dazu erlassenen Verwaltungsvorschriften. Bestandteile der Zuwendungsbescheide werden 

für Zuwendungen auf Ausgaben-/ Kostenbasis die Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen 

zur Projektförderung (ANBest-P / ANBest-P-Kosten in der jeweils geltenden Fassung) bzw. die Allgemei-

nen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung an Gebietskörperschaften und Zusam-

menschlüsse von Gebietskörperschaften (ANBest-GK in der jeweils geltenden Fassung).  

Nach dieser Förderrichtlinie werden staatliche Beihilfen auf der Grundlage von Artikel 25 Absatz 1 der 

Verordnung (EU) Nr. 651/2014 der EU-Kommission vom 17. Juni 2014 zur Feststellung der Vereinbarkeit 

bestimmter Gruppen von Beihilfen mit dem Binnenmarkt in Anwendung der Artikel 107 und 108 des Ver-

trags über die Arbeitsweise der Europäischen Union („Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung" – 

AGVO, ABl. L 187 vom 26.6.2014, S. 1, in der Fassung der Verordnung (EU) 2017/1084 vom 14. Juni 

2017,ABl. L 156 vom 20.6.2017, S. 1) gewährt. Die Förderung erfolgt unter Beachtung der in Kapitel 1 AGVO 

festgelegten Gemeinsamen Bestimmungen, insbesondere unter Berücksichtigung der in Artikel 2 der Ver-

ordnung aufgeführten Begriffsbestimmungen (vgl. hierzu die Anlage zu beihilferechtlichen Vorgaben für 

die Förderrichtlinie. 

Ein Rechtsanspruch der Antragstellenden auf Gewährung einer Zuwendung besteht nicht. Vielmehr ent-

scheidet das BMG aufgrund seines pflichtgemäßen Ermessens im Rahmen der verfügbaren Haushaltsmit-

tel. 
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7 Hinweis zu Nutzungsrechten 

Es liegt im Interesse des BMG, Ergebnisse des Vorhabens für alle Interessenten im Gesundheitssystem 

nutzbar zu machen. Für die im Rahmen der Förderung erzielten Ergebnisse und Entwicklungen liegen die 

Urheber- und Nutzungsrechte zwar grundsätzlich beim Zuwendungsempfänger, in Ergänzung haben je-

doch das BMG und seine nachgeordneten Behörden ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, unent-

geltliches Nutzungsrecht auf alle Nutzungsarten an den Ergebnissen und Entwicklungen des Vorhabens. 

Das Nutzungsrecht ist räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränkt. Diese Grundsätze gelten auch, wenn 

der Zuwendungsempfänger die ihm zustehenden Nutzungsrechte auf Dritte überträgt oder Dritten Nut-

zungsrechte einräumt bzw. verkauft. In Verträge mit Kooperationspartnern bzw. entsprechenden Ge-

schäftspartnern ist daher folgende Passage aufzunehmen: „Dem BMG und seinen nachgeordneten Behör-

den wird ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares, unentgeltliches Nutzungsrecht auf alle Nutzungs-

arten an den Ergebnissen und Entwicklungen des Vorhabens eingeräumt. Das Nutzungsrecht ist räumlich, 

zeitlich und inhaltlich unbeschränkt." 

 

8 Verfahren 

8.1 Einschaltung eines Projektträgers, Vorhabenbeschreibung und sons-
tige Unterlagen 

Mit der Abwicklung der Fördermaßnahme hat das BMG folgenden Projektträger beauftragt:  

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e. V. (DLR) 

DLR Projektträger 

Heinrich-Konen-Straße 1 

53227 Bonn 

Ansprechpartnerin ist Dr. Maren Walgenbach 

Telefon: 0228 – 3821 - 1685 

Telefax: 0228 – 3821 - 1257 

E-Mail: projekttraeger-bmg@dlr.de 

Ansprechpartnerin ist Jacqueline Kalb 

Telefon: 0228 – 3821 - 2477 

E-Mail: projekttraeger-bmg@dlr.de 

 

mailto:projekttraeger-bmg@dlr.de
mailto:projekttraeger-bmg@dlr.de
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8.2 Verfahren 

Das Verfahren ist zweistufig angelegt. In der ersten Stufe werden Vorhabenbeschreibungen ausgewählt. 

Erst in der zweiten Stufe werden förmliche Förderanträge gestellt. 

In der ersten Verfahrensstufe ist dem DLR Projektträger  

bis spätestens zum 01.04.2021  

eine Vorhabenbeschreibung in elektronischer Form unter folgender E-Mail: projekttraeger-bmg@dlr.de 

in deutscher Sprache vorzulegen. Die Vorhabenbeschreibung sollte nicht mehr als 15 Seiten (DIN-A4-For-

mat, Schrift „Arial“ oder „Times New Roman“ Größe 11, 1,5-zeilig) umfassen und ist gemäß dem „Leitfaden 

zur Erstellung einer Vorhabenbeschreibung“ zu strukturieren. Der Leitfaden ist unter folgendem Link ab-

rufbar:  

www.forschung-bundesgesundheitsministerium.de  

Die Vorhabenbeschreibung muss alle Informationen beinhalten, die für eine sachgerechte Beurteilung er-

forderlich sind, und sie muss aus sich selbst heraus, ohne Lektüre der zitierten Literatur, verständlich sein. 

Die vorgelegten Vorhabenbeschreibungen werden unter Hinzuziehung eines unabhängigen Gutachter-

kreises unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien bewertet (s. 4. Fördervoraussetzungen). Auf 

der Grundlage der Bewertung wird dann das für die Förderung geeignete Vorhaben ausgewählt. Das Aus-

wahlergebnis wird den Interessentinnen und Interessenten schriftlich mitgeteilt. Aus der Vorlage der Vor-

habenbeschreibung kann kein Rechtsanspruch auf eine Förderung abgeleitet werden.  

Sollte vorgesehen sein, dass das Projekt von mehreren wissenschaftlichen Partnerinnen und Partnern ge-

meinsam eingereicht wird, ist eine verantwortliche Projektleiterin oder ein verantwortlicher Projektleiter 

als Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner zu benennen, die bzw. der die Einreichung koordiniert (Koor-

dinatorin bzw. Koordinator). Bei einem Verbundprojekt ist die Projektskizze in Abstimmung mit dem vor-

gesehenen Verbundkoordinator bzw. der Verbundkoordinatorin vorzulegen. 

In der zweiten Verfahrensstufe werden die Verfasser der positiv bewerteten Vorhabenbeschreibung unter 

Angabe eines Termins schriftlich aufgefordert, einen vollständigen förmlichen Förderantrag vorzulegen. 

Bei Verbundprojekten sind die Förderanträge in Abstimmung mit dem Verbundkoordinator bzw. der Ver-

bundkoordinatorin vorzulegen. Inhaltliche oder förderrechtliche Auflagen sind im förmlichen Förderan-

trag zu beachten und umzusetzen. Aus der Aufforderung zur Antragstellung kann kein Förderanspruch 

abgeleitet werden. 

Nach abschließender Prüfung des förmlichen Förderantrags entscheidet das BMG auf Basis der verfügba-

ren Haushaltsmittel und nach den genannten Kriterien durch Bescheid über die Bewilligung des vorgeleg-

ten Antrags.  

Es wird empfohlen, für die Antragsberatung mit dem zuständigen Projektträger Kontakt aufzunehmen. 

 

mailto:projekttraeger-bmg@dlr.de
http://www.forschung-bundesgesundheitsministerium.de/
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8.3 Zu beachtende Vorschriften 

Für die Bewilligung, Auszahlung und Abrechnung der Zuwendung sowie für den Nachweis und die Prü-

fung der Verwendung und die gegebenenfalls erforderliche Aufhebung des Zuwendungsbescheides und 

die Rückforderung der gewährten Zuwendung gelten die Verwaltungsvorschriften zu § 44 BHO sowie die 

§§ 48 bis 49a des Verwaltungsverfahrensgesetzes, soweit nicht in dieser Richtlinie Abweichungen zugelas-

sen sind. 

 

9 Geltungsdauer 

Die Laufzeit dieser Förderrichtlinie ist bis zum Zeitpunkt des Auslaufens seiner beihilferechtlichen Grund-

lage, der AGVO zuzüglich einer Anpassungsperiode von sechs Monaten, mithin bis zum 30. Juni 2024, be-

fristet. Sollte die zeitliche Anwendung der AGVO ohne die Beihilferegelung betreffende relevante inhaltli-

che Veränderungen verlängert werden, verlängert sich die Laufzeit dieser Förderrichtlinie entsprechend, 

aber nicht über den 31. Dezember 2029 hinaus. Sollte die AGVO nicht verlängert und durch eine neue 

AGVO ersetzt werden, oder sollten relevante inhaltliche Veränderungen der derzeitigen AGVO vorgenom-

men wer-den, wird eine den dann geltenden Freistellungsbestimmungen entsprechende Nachfolge-För-

derrichtlinie bis mindestens 31. Dezember 2029 in Kraft gesetzt werden. 

Diese Bekanntmachung tritt am Tag der Veröffentlichung unter www.bund.de in Kraft. 

Bonn, den 25.02.2022 

Bundesministerium für Gesundheit 

Im Auftrag 

 

Dr. Albert Kern 

 

Anlage 

 

  

http://www.bund.de/
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Anlage: Zuwendungsvoraussetzungen für Unter-
nehmen der gewerblichen Wirtschaft 

Für diese Förderbekanntmachung gelten die folgenden beihilferechtlichen Vorgaben: 

1 Allgemeine Zuwendungsvoraussetzungen 

Die Rechtmäßigkeit der Beihilfe ist nur dann gegeben, wenn im Einklang mit Artikel 3 AGVO alle Voraus-

setzungen des Kapitels 1 AGVO sowie die für die bestimmte Gruppe von Beihilfen geltenden Vorausset-

zungen des Kapitels 3 erfüllt sind. Es wird darauf hingewiesen, dass gemäß der Rechtsprechung der Euro-

päischen Gerichte die nationalen Gerichte verpflichtet sind, eine Rückforderung anzuordnen, wenn staatli-

che Beihilfen unrechtmäßig gewährt wurden. 

Mit dem Antrag auf eine Förderung im Rahmen dieser Förderrichtlinie verpflichtet sich der Antragsteller 

zur Mitwirkung bei der Einhaltung der beihilferechtlichen Vorgaben. So sind vom Zuwendungsgeber an-

geforderte Angaben und Belege zum Nachweis der Bonität und der beihilferechtlichen Konformität vorzu-

legen oder nachzureichen. Darüber hinaus hat der Antragsteller im Rahmen von etwaigen Verfahren (bei) 

der Europäischen Kommission mitzuwirken und allen Anforderungen der Kommission nachzukommen. 

Voraussetzung für die Gewährung staatlicher Beihilfen im Rahmen einer auf Grundlage der AGVO freige-

stellten Beihilferegelung ist, dass diese einen Anreizeffekt nach Artikel 6 AGVO haben: Beihilfen gelten als 

Beihilfen mit Anreizeffekt, wenn der Beihilfeempfänger vor Beginn der Arbeiten für das Vorhaben oder die 

Tätigkeit einen schriftlichen Beihilfeantrag in dem betreffenden Mitgliedstaat gestellt hat. Der Beihilfean-

trag muss mindestens die folgenden Angaben enthalten: Name und Größe des Unternehmens, Beschrei-

bung des Vorhabens mit Angabe des Beginns und des Abschlusses, Standort des Vorhabens, die Kosten des 

Vorhabens, Art der Beihilfe (z. B. Zuschuss, Kredit, Garantie, rückzahlbarer Vorschuss oder Kapitalzufüh-

rung) und Höhe der für das Vorhaben benötigten öffentlichen Finanzierung.  

Staatliche Beihilfen auf Grundlage der AGVO werden nicht gewährt, wenn ein Ausschlussgrund nach Arti-

kel 1 Absatz 2 bis 5 AGVO gegeben ist; dies gilt insbesondere, wenn das Unternehmen einer Rückforde-

rungsanordnung aufgrund eines früheren Beschlusses der Kommission zur Feststellung der Unzulässigkeit 

einer Beihilfe und ihrer Unvereinbarkeit mit dem Binnenmarkt nicht nachgekommen ist bzw. das Unter-

nehmen ein „Unternehmen in Schwierigkeiten“ (gemäß Definition nach Artikel 2 Absatz 18 AGVO) ist. 

Ausgenommen von diesem Verbot sind allein Unternehmen, die sich am 31. Dezember 2019 nicht bereits 

in Schwierigkeiten befanden, aber im Zeitraum vom 1. Januar 2020 bis 30. Juni 2021 zu Unternehmen in 

Schwierigkeiten wurden bzw. werden nach Artikel 1 Absatz 4 Buchstabe a AGVO. 

Aufgrund europarechtlicher Vorgaben wird jede Einzelbeihilfe über 500 000 Euro auf einer speziellen In-

ternetseite veröffentlicht (vgl. Artikel 9 AGVO). 

Erhaltene Förderungen können im Einzelfall gemäß Artikel 12 AGVO von der Europäischen Kommission 

geprüft werden. Der Zuwendungsempfänger ist weiter damit einverstanden, dass das BMG alle Unterlagen 

über gewährte Beihilfen, die die Einhaltung der vorliegend genannten Voraussetzungen belegen, für zehn 
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Jahre nach Gewährung der Beihilfe aufbewahrt und der Europäischen Kommission auf Verlangen aushän-

digt. 

Im Rahmen dieser Förderrichtlinie erfolgt die Gewährung staatlicher Beihilfen in Form von Zuschüssen 

gemäß Artikel 5 Absatz 1 und 2 AGVO.  

Die AGVO begrenzt die Gewährung staatlicher Beihilfen für wirtschaftliche Tätigkeiten in nachgenannten 

Bereichen auf folgende Maximalbeträge:  

• 40 Millionen Euro pro Vorhaben für Grundlagenforschung (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i Ziffer i 

AGVO) 

• 7,5 Mio. EUR pro Studie bei Beihilfen für Durchführbarkeitsstudien zur Vorbereitung von For-

schungstätigkeiten (Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe i Ziffer vi AGVO). 

Bei der Prüfung, ob diese Maximalbeträge (Anmeldeschwellen) eingehalten sind, sind die Kumulierungsre-

geln nach Artikel 8 AGVO zu beachten. Die Maximalbeträge dürfen nicht durch eine künstliche Aufspal-

tung von inhaltlich zusammenhängenden Vorhaben umgangen werden. Die Teilgenehmigung bis zur An-

meldeschwelle einer notifizierungspflichtigen Beihilfe ist nicht zulässig. 

 

2. Umfang/Höhe der Zuwendungen; Kumulierung 

Für diese Förderrichtlinie gelten die nachfolgenden Vorgaben der AGVO, insbesondere bzgl. beihilfefähi-

ger Kosten und Beihilfeintensitäten; dabei geben die nachfolgend genannten beihilfefähigen Kosten und 

Beihilfeintensitäten den maximalen Rahmen vor, innerhalb dessen die Gewährung von zuwendungsfähi-

gen Kosten und Förderquoten für Vorhaben mit wirtschaftlicher Tätigkeit erfolgen kann. 

Der geförderte Teil des Forschungsvorhabens ist vollständig einer oder mehrerer der folgenden Kategorien 

zuzuordnen: 

• Durchführbarkeitsstudien 

• Grundlagenforschung 

(vgl. Artikel 25 Absatz 2 AGVO; Begrifflichkeiten gem. Artikel 2 Nummer 84 ff. AGVO).  

Zur Einordnung von Forschungsarbeiten in die Kategorien der Grundlagenforschung, industriellen For-

schung und experimentellen Entwicklung wird auf die einschlägigen Hinweise in Randnummer 75 und 

Fußnote 2 des FuEuI-Unionsrahmens verwiesen. 

Die beihilfefähigen Kosten des jeweiligen Forschungs- und Entwicklungsvorhabens sind den relevanten 

Forschungs- und Entwicklungskategorien zuzuordnen. 

Als beihilfefähige Kosten gemäß Artikel 25 Absatz 3 AGVO gelten:  
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a. Personalkosten: Kosten für Forscher, Techniker und sonstiges Personal, soweit diese für das Vor-

haben eingesetzt werden; 

b. Kosten für Instrumente und Ausrüstung, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt wer-

den. Wenn diese Instrumente und Ausrüstungen nicht während ihrer gesamten Lebensdauer für 

das Vorhaben verwendet werden, gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buch-

führung ermittelte Wertminderung während der Dauer des Vorhabens als beihilfefähig; 

c. Kosten für Gebäude und Grundstücke, soweit und solange sie für das Vorhaben genutzt werden. 

Bei Gebäuden gilt nur die nach den Grundsätzen ordnungsgemäßer Buchführung ermittelte 

Wertminderung während der Dauer des Vorhabens als beihilfefähig. Bei Grundstücken sind die 

Kosten des wirtschaftlichen Übergangs oder die tatsächlich entstandenen Kapitalkosten beihilfe-

fähig; 

d. Kosten für Auftragsforschung, Wissen und für unter Einhaltung des Arm's-length-Prinzips von 

Dritten direkt oder in Lizenz erworbene Patente sowie Kosten für Beratung und gleichwertige 

Dienstleistungen, die ausschließlich für das Vorhaben genutzt werden; 

e. zusätzliche Gemeinkosten und sonstige Betriebskosten (unter anderem für Material, Bedarfsarti-

kel und dergleichen), die unmittelbar durch das Vorhaben entstehen.   

Als beihilfefähige Kosten gemäß Artikel 25 Absatz 4 AGVO gelten die Kosten der Durchführbarkeitsstudie. 

Die Beihilfeintensität pro Beihilfeempfänger darf gemäß Artikel 25 Absatz 5 AGVO folgende Sätze nicht 

überschreiten: 

• 100% der beihilfefähigen Kosten für Grundlagenforschung (Artikel 25 Absatz 5 Buch-

stabe a AGVO); 

• 50% der beihilfefähigen Kosten für Durchführbarkeitsstudien (Artikel 25 Absatz 5 Buch-

stabe d AGVO). 

 
Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) oder „KMU“ im Sinne dieser Förderrichtlinie sind Unternehmen, 

die die Voraussetzungen der KMU-Definition der EU erfüllen (vgl. Anhang I der AGVO bzw. Empfehlung 

der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der Kleinstunternehmen sowie der kleineren 

und mittleren Unternehmen, bekannt gegeben unter Aktenzeichen K (2003) 1422 (2003/361/EG)): 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003H0361&from=DE]. 

Der Zuwendungsempfänger erklärt gegenüber der Bewilligungsbehörde seine Einstufung gemäß Anhang I 

der AGVO bzw. KMU-Empfehlung der Kommission im Rahmen des schriftlichen Antrags. 

Für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind gemäß Artikel 25 Absatz 6 AGVO differenzierte Auf-

schläge zulässig, die gegebenenfalls. zu einer höheren Beihilfeintensität führen: 

KMU: Maximaler Aufschlag: 10 %; maximale Beihilfeintensität für Durchführbarkeitsstudien: 60 % der bei-

hilfefähigen Kosten.   

Die beihilfefähigen Kosten sind gemäß Artikel 7 Absatz 1 AGVO durch schriftliche Unterlagen zu belegen, 

die klar, spezifisch und aktuell sein müssen. 
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Für die Berechnung der Beihilfeintensität und der beihilfefähigen Kosten werden die Beträge vor Abzug 

von Steuern und sonstigen Abgaben herangezogen.  

Bei der Einhaltung der maximal zulässigen Beihilfeintensität sind insbesondere auch die Kumulierungsre-

geln in Artikel 8 AGVO zu beachten. 

Die Kumulierung von mehreren Beihilfen für dieselben förderfähigen Kosten / Ausgaben ist nur im Rah-

men der folgenden Regelungen bzw. Ausnahmen gestattet: 

Werden Unionsmittel, die von Stellen der Union zentral verwaltet werden und nicht direkt oder indirekt 

der Kontrolle der Mitgliedstaaten unterstehen und deshalb keine staatlichen Beihilfen darstellen, mit 

staatlichen Beihilfen (dazu zählen unter anderem auch Mittel aus den Europäischen Struktur- und Investi-

tionsfonds) kombiniert, so werden bei der Feststellung, ob die Anmeldeschwellen und Beihilfehöchstin-

tensitäten oder -beträge eingehalten sind, nur die staatlichen Beihilfen berücksichtigt, sofern der Gesamt-

betrag der für dieselben beihilfefähigen Kosten gewährten öffentlichen Mittel (einschließlich zentral ver-

waltete Unionsmittel) den in den einschlägigen Vorschriften des Unionsrechts festgelegten günstigsten 

Finanzierungssatz nicht überschreitet. 

Nach der AGVO freigestellte Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten bestimmen lassen, kön-

nen kumuliert werden mit a) anderen staatlichen Beihilfen, sofern diese Maßnahmen unterschiedliche be-

stimmbare beihilfefähige Kosten betreffen; b) anderen staatlichen Beihilfen für dieselben, sich teilweise 

oder vollständig überschneidenden beihilfefähigen Kosten, jedoch nur, wenn durch diese Kumulierung die 

höchste nach dieser Verordnung für diese Beihilfen geltende Beihilfeintensität bzw. der höchste nach die-

ser Verordnung für diese Beihilfen geltende Beihilfebetrag nicht überschritten wird. 

Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten nicht bestimmen lassen, können mit anderen staatli-

chen Beihilfen, bei denen sich die beihilfefähigen Kosten auch nicht bestimmen lassen, kumuliert werden, 

und zwar bis zu der für den jeweiligen Sachverhalt einschlägigen Obergrenze für die Gesamtfinanzierung, 

die im Einzelfall in der AGVO oder in einem Beschluss der Europäischen Kommission festgelegt ist. 

Nach der AGVO freigestellte staatliche Beihilfen dürfen nicht mit De-minimis-Beihilfen für dieselben bei-

hilfefähigen Kosten kumuliert werden, wenn durch diese Kumulierung die in Kapitel 3 AGVO festgelegten 

Beihilfeintensitäten oder Beihilfehöchstbeträge überschritten werden. 
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